
Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen (Bremsvorschrift)

DB Systemtechnik GmbH | Matthias Kölling | TT.TVE 31 |

Autor: 
Matthias Kölling
DB Systemtechnik GmbH
TT.TVE 31



915.01 - Akt. 11; Allgemeines

915.0101 – 915.0312; Modulübersicht

Sektorabfrage zur VDV-Schrift 757

Beispiel: Sichern mittels Festhaltekraft

DB Systemtechnik GmbH | Matthias Kölling | 09-2025

Zusammenwirken Mbr/vorh. Brh/ 
Geschwindigkeit

BrevoApp -Vorstellung



915.01 - Akt. 10; Allgemeines

915.0101 – 915.0312; Modulübersicht

Sektorabfrage zur VDV-Schrift 757

Beispiel: Sichern mittels Festhaltekraft

DB Systemtechnik GmbH | Matthias Kölling | 09-2025

Zusammenwirken Mbr/vorh. Brh/ 
Geschwindigkeit

BrevoApp -Vorstellung

915.01 - Akt. 11; Allgemeines

915.01 – Akt. 11; Regelwerksänderungen



Modul-Übersicht

VDV-Schrift Gültig abAktualisierungTitelRil

VDV-Schrift 757
• Teil A
• Teil B

11.12.2022

14.12.2025

10

11

Bremsen im Betrieb 
bedienen und prüfen

915.0101-915.0107

VDV-Schrift 757
• Teil C

11.12.2022

14.12.2025

3

4

Bremsen im Betrieb 
bedienen und prüfen 
(EVU-Regeln)

915.1101-
915.1107

BRW.RgdBremsen beim 
Rangieren

915.Rgd

entfällt01.11.2022

11.12.2022

9

2

Bremsen der ICE-
Züge im Betrieb 
bedienen und prüfen

BR 410 / BR 605
(DB Systemtechnik)

915.0108

915.9108

DB Systemtechnik GmbH | Matthias Kölling | 09-2025



Modul-Übersicht

VDV-Schrift Gültig abAktualisierungTitelRil

EVU- eigene Regeln 
außerhalb des DB 
Konzerns

01.07.20234Bremsen der 
Triebwagen und 
Triebzüge der DB 
Regio AG im Betrieb 
bedienen und prüfen

915.0109

entfällt12.12.2021

10.12.2023

5

4

Bremsen der Tfz der 
S-Bahn Berlin GmbH 
im Betrieb bedienen 
und prüfen

915.0110

EVU- eigene Regeln 
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02.01.2012NeuherausgabeDauerbrems-zettel 
für lokbespannte 
Reisezüge der DB 
Regio AG anwenden

915.0312Z01
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VDV-Schrift Gültig abAktualisierungTitelRil

EVU- eigene Regeln 
außerhalb des DB 
Konzerns

02.01.2012NeuherausgabeDauerbremszettel für 
lokbespannte 
Reisezüge der DB 
Regio AG aufstellen

915.1312

entfällt06.04.2009

28.10.2020

1
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„Technische 
Einrichtungen am 
Zug bedienen;
Einrichtungen der 
Notbremsüber-
brückung (NBÜ) und
elektropneu-
matische Bremse 
(ep-Bremse) 
bedienen und 
prüfen“

Betriebsaufnahme 
FEX

49401
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915.0101 – 915.0107
Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen - Bremsvorschrift

Aktualisierung 11; Hinweise und Erläuterungen

Zum 14. Dezember 2025 werden Änderungen als Aktualisierung 11 zur Ril 915.0101 –
915.0107; 
VDV-Schrift 757 Teil B vorgenommen. 

An allen Textstellen wird die bisherige Abkürzung „BreVo“ in „Brevo“ (Bezeichnung für
Bremsvorschrift) geändert und werden nicht mit „******“ gekennzeichnet.
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915.0101 – 915.0107
Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen - Bremsvorschrift

91501 Seite 1-10
Die Gültigkeitsdaten (Spalte „…gültig ab…“ ) der geänderten Module/Anhänge/Vordrucke wurden 
entsprechend der vorgenommenen Änderungen aktualisiert.
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Modulübersicht 915.0101-0107

Grundsätze915.0101

Begriffserläuterungen zu den Arbeits- und Prüfschritten bei Bremsproben an 
lokbespannten Zügen

915.0102

Volle Bremsprobe915.0103

Vereinfachte Bremsprobe915.0104

Unregelmäßigkeiten915.0105

Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten an Bremsen von Triebfahrzeugen
und Steuerwagen (außer ICE) mit selbsttätig wirkender Druckluftbremse

915.0106

Bremsbedienung915.0107
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Sektorabfrage zur VDV-Schrift 757
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Am 19.04.2023 erfolgte eine Sektorabfrage an alle Lizenznehmer der VDV-Schrift 757 (Bremsvorschrift)

….
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bremsausschuss arbeitet gegenwärtig an der
•Aktualisierung 11 der Richtlinie 915.0101-915.0107 / VDV-Schrift 757 Teil B „Bremsen im Betrieb 
bedienen und prüfen – Bremsvorschrift“ und
•Aktualisierung 4 der Richtlinie 915.1101-915.1107 / VDV-Schrift 757 Teil C „Bremsen im Betrieb 
bedienen und prüfen – Bremsvorschrift“

Daher wollen wir Sie einladen, uns Ihre bisherigen Erfahrungen mit der Aktualisierung 10 der
Richtlinie 915.01 bzw. der Aktualisierung 3 der Richtlinie 915.11, insbesondere mit den Regeln
zum Sichern gegen unbeabsichtigte Bewegung, mitzuteilen.

Sollten Sie eigene Vorschläge zur möglichen Weiterentwicklung der Bremsvorschrift haben, so
lassen Sie uns diese bitte wissen. Wir werden diese dann auf einer der nächsten Sitzungen des
Bremsausschusses behandeln und Sie ggf. auch dazu einladen, um einen solchen Vorschlag zu
erläutern.
Dem Bremsausschuss liegt daran, Ihre Erfahrungen und Vorschläge im Entwurf der Aktualisierung
11 bzw. Aktualisierung 4 berücksichtigen zu können.



Sektorabfrage zur VDV-Schrift 757
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15 Lizenznehmer (EVU, Landesbehörden) haben folgende Schwerpunkte zurückgemeldet:

• Präzisierung der Regeln zur Bremsprobe mit nur einem 
Bremsprobeberechtigten,

• Sichern von Fahrzeugen im Regelfall bzw. kurzzeitigem Verlassen,

• Verwendung von Radvorlegern und Hemmschuhe, einseitige 
Sicherung,

• Redaktionelle Korrekturen auf Grund von Anwenderhinweisen.



Neuerungen 915.0101 zum 14.12.2025
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101, Abschnitt 1 Absatz 3  
(Ergänzende Regeln)

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen kann 
zu den Modulen der Brevo ergänzende oder 
abweichende Regelungen bekanntgeben.

In den Regeln für das Bedienen für 
Triebfahrzeuge können auch ergänzende 
oder abweichende Regeln enthalten sein.

915.0101, Abschnitt 1 Absatz 3  
(Ergänzende Regeln)

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen kann 
zu den Modulen der BreVo ergänzende oder 
abweichende Regelungen bekanntgeben.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101, Abschnitt 1 Absatz 6  
(Betriebsleitende Stelle)

In der Brevo wird der Begriff 
„betriebsleitende Stelle“ verwendet. Diese 
Einrichtung des 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens (z. B. 
Betriebszentrale) koordiniert, disponiert und 
steuert den Betrieb auf dem zugeordneten 
Streckennetz.

915.0101, Abschnitt 1 Absatz 6  
(Betriebsleitende Stelle)

In der BreVo wird der Begriff 
„betriebsleitende Stelle“ verwendet. Diese 
Einrichtung des 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens (z. B. 
Betriebszentrale der DB Netz AG) 
koordiniert, disponiert und steuert den 
Betrieb auf dem zugeordneten Streckennetz.

.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101, Abschnitt 3 Absatz 11  
(manueller Lastwechsel)

An Fahrzeugen können von Hand 
einzustellende 
Lastwechselumstelleinrichtungen zur 
Anpassung der Bremswirkung an 
unterschiedliche Beladungszustände 
vorhanden sein. Beispiele für manuelle 
Lastwechsel siehe Anhang 915.0107A03. 
Die Lastwechselumstelleinrichtung darf nur 
im gelösten Zustand der Druckluftbremse 
und Feststellbremse betätigt werden.

915.0101, Abschnitt 3 Absatz 11  
(manueller Lastwechsel)

An Fahrzeugen können von Hand 
einzustellende 
Lastwechselumstelleinrichtungen zur 
Anpassung der Bremswirkung an 
unterschiedliche Beladungszustände 
vorhanden sein. Beispiele siehe Anhang 
915.0107A03.



Neuerungen 915.0101 zum 14.12.2025
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Regel ab 14.12.2025 (neu):

Abschnitt 8 Absatz 1  (Bremsprobe allein)

 Siehe nächste Seite

• …

• Sicherung gemäß Anhang 915.0101A02 
„Sichern gegen unbeabsichtigte 
Bewegung; Fahrzeuge sichern unter 
Verwendung der Festhaltekraft“.

• Zusätzlich ist eine weitere 
Feststellbremse anzuziehen/anzulegen.

• …



Neuerungen 915.0101 zum 14.12.2025
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Regel ab 14.12.2025 (neu):

915.0101 Abschnitt 8 Absatz 1 (Bremsproben allein)



Neuerungen 915.0101 zum 14.12.2025
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Regel ab 14.12.2025 (neu):



Neuerungen 915.0101 zum 14.12.2025
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Regel ab 14.12.2025 (neu):

Die erforderliche Festhaltekraft von 39 kN wird durch Anlegen der Feststellbremse des 
Triebfahrzeuges und des Wagens 1 erreicht. Die bisherige Regel in der Fassung der 
Aktualisierung 10 besagt, dass eine weitere Feststellbremse anzuziehen/anzulegen ist, d.h. 
am Wagen 2 ist die Feststellbremse anzuziehen/anzulegen.

Wird nunmehr bei der Bremsprobe die Handbremse mit 22 kN Festhaltekraft (Wagen 1) 
gelöst, ist ab diesem Moment die vorhandene Festhaltekraft kleiner als die erforderliche 
Festhaltekraft, d.h. nur die Festhaltekraft des Triebfahrzeuges mit 17 kN + die 
Festhaltekraft am Wagen 2 mit 11 kN ergibt 28 kN. Das bedeutet die Fahrzeuge sind nicht 
mehr ausreichend gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert.

Vorhandene Festhaltekraft (beispielhaft)
Wagen 3Wagen 2Wagen 1Tfz

14 kN11 kN22 kN17 kN
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 1 (Sichern)

Fahrzeuge müssen grundsätzlich gegen 
unbeabsichtigte Bewegung gesichert
werden.

Das Einfügen des Wortes „grundsätzlich“ 
entspricht dem Status quo der Brevo, da 
z. B. in Gleisen mit Wannenprofil auf das 
Sichern verzichtet werden kann.

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 1 (Sichern)

Fahrzeuge müssen gegen unbeabsichtigte 
Bewegung gesichert werden.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 2 (Verlassen 
Triebfahrzeug; Grundsatz)

Beim Verlassen des Triebfahrzeuges ist eine 
Vollbremsung auszuführen und das 
Führerbremsventil unter Beibehaltung dieser 
Bremsstufe zu verschließen bzw. 
abzusperren. Zusätzlich die Feststellbremse 
des Triebfahrzeuges anzuziehen bzw. 
anzulegen.

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 2 (Verlassen 
Triebfahrzeug; Grundsatz)

Beim Verlassen des Triebfahrzeuges ist eine 
Vollbremsung auszuführen und zusätzlich 
die Feststellbremse des Triebfahrzeuges 
anzuziehen bzw. anzulegen.
In den Regeln für das Bedienen der 
Triebfahrzeuge können abweichende
oder ergänzende Regeln enthalten sein.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 3 (Verlassen 
Triebfahrzeug; kurzzeitig)

Beim kurzzeitigen Verlassen des 
Triebfahrzeuges für betriebliche Zwecke
(z. B. Bedienen von 
Bahnübergangssicherungseinrichtungen 
oder Umstellen von Weichen) ist mit der 
Druckluftbremse zu sichern. Auf das 
Absperren bzw. Verschließen des 
Führerbremsventils kann verzichtet werden.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 8
(Fahrzeuge gegen unbeabsichtigte 
Bewegung sichern)

Die in den folgenden Anhängen genannten 
Regeln müssen beim Sichern angewendet
werden:
• Sichern mit Berechnung der 

Festhaltekraft gemäß Anhang 
915.0101A02,

• Sichern ausschließlich mit 
Radvorlegern/Hemmschuhen ohne 
Berechnung der Festhaltekraft gemäß 
Anhang 915.0101A03,

• Sichern; Druckluftbremse während der 
Zugfahrt nicht mehr ordnungsgemäß 
bedienbar bzw. gestört gemäß Anhang 
915.0105A01.

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 7
(Fahrzeuge gegen unbeabsichtigte 
Bewegung sichern)

Die in den folgenden Anhängen genannten 
Regeln müssen beim Sichern angewendet
werden:
• Sichern unter Verwendung der 

Festhaltekraft gemäß Anhang 
915.0101A02,

• Sichern ausschließlich mit 
Radvorlegern/Hemmschuhen gemäß 
Anhang 915.0101A03,

• Sichern; Druckluftbremse während der 
Zugfahrt nicht mehr ordnungsgemäß 
bedienbar bzw. gestört gemäß Anhang 
915.0105A01.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 9
(Fahrzeuge gegen unbeabsichtigte 
Bewegung sichern)

Ist das Gesamtgewicht des Fahrzeugs in t 
kleiner als die Festhaltekraft in kN, ist nur 
der Zahlenwert des Gesamtgewichtes als 
Festhaltekraft in kN für Feststellbremsen
anzurechnen.

Nachkommastellen müssen nicht 
berücksichtigt werden.

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 8 
(Fahrzeuge gegen unbeabsichtigte 
Bewegung sichern)

Ist das Gesamtgewicht des Fahrzeugs in t 
kleiner als die Festhaltekraft in kN, ist nur 
der Zahlenwert des Gesamtgewichtes als 
Festhaltekraft in kN anzurechnen.

Nachkommastellen bleiben unberücksichtigt.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 12
(Verwendung von Radvorlegern/
Hemmschuhen)

Wenn zum Sichern Radvorleger oder 
Hemmschuhe verwendet werden, so
sind doppelseitig wirkende Radvorleger 
zwischen zwei Radsätzen oder je ein
Hemmschuh aus beiden Richtungen unter 
jeweils ein Rad ohne wirkende
Feststellbremse aufzulegen.

Radvorleger oder Hemmschuhe sollen in der 
Regel nicht zwischen die Radsätze
eines Drehgestells aufgelegt werden.

Hemmschuhe sind unmittelbar vor dem Rad 
aufzulegen.

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 11 
(Verwendung von Radvorlegern/
Hemmschuhen)

Wenn zum Sichern Radvorlegern oder 
Hemmschuhe verwendet werden, so
sind doppelseitig wirkende Radvorleger 
zwischen zwei Radsätzen oder je ein
Hemmschuh aus beiden Richtungen unter 
jeweils ein Rad eines Fahrzeuges
ohne wirkende Feststellbremse aufzulegen.

Radvorleger oder Hemmschuhe sollen in der 
Regel nicht zwischen die Radsätze
eines Drehgestells aufgelegt werden.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101, Abschnitt 9 Absatz 12 
(Verwendung von 
Radvorlegern/Hemmschuhen)

Hemmschuhe/Radvorleger sollen auf der 
gleichen Seite der zu sichernden
Fahrzeuge aufgelegt werden.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen gibt 
bekannt, ob die einseitige Sicherung
(z.B. auf der Talseite) mit 
Radvorlegern/Hemmschuhen ausreichend 
ist oder auf die Sicherung verzichtet werden 
kann.

Wenn die beidseitige Sicherung (Regelfall) 
nicht erforderlich ist, gibt dies das
Eisenbahnverkehrsunternehmen bekannt.
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915.0101, Abschnitt 9 Absatz 12 (Verwendung von Radvorlegern/Hemmschuhen)
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101 Abschnitt 9 Absatz 14

915.0101A04
915.0101A05

Beispiele zu den Absätzen (12) und (13) 
sind in den Anhängen 915.0101A04
„Anrechnung der Festhaltekraft“ und 
915.0101A05 „Sicherungsmittel verwenden“
enthalten.

915.0101 Abschnitt 9 Absatz 13

915.0101A04

Der Anhang 915.0101A04 „Sicherungsmittel 
verwenden“ enthält Beispiele zur
Verwendung von 
Radvorlegern/Hemmschuhen und der 
Bestimmung deren Festhaltekräfte.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101A02
(Fahrzeuge sichern)

915.0101A02
(Fahrzeuge sichen)
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

Neuer Anhang: 915.0101A04 
(Anrechnung der Festhaltekraft)

915.0101A04
(Sicherungsmittel verwenden)
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101A05
(Sicherungsmittel verwenden)

915.0101A04
(Sicherungsmittel verwenden)
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101Z01, Abschnitt 2 Absatz 3
(Bremsstellung Güterzug)

Bei Güterzügen ist grundsätzlich die 
Bremsstellung einzustellen, die im Fahrplan
angegeben ist. Steht im Fahrplan die 
Bremsstellung R/P ist die Bremsstellung
P einzustellen. Eine wirksamere 
Bremsstellung wird durch das 
Eisenbahnverkehrsunternehmen
bekanntgegeben.

Steht im Fahrplan die Bremsstellung G, darf 
die Bremsstellung P unter Beachtung
der Regeln für Güterzüge in Bremsstellung 
P eingestellt werden, sofern
keine Strecken mit dem Betriebsverfahren 
FV-NE befahren werden.

915.0101Z01, Abschnitt 2 Absatz 3
(Bremsstellung Güterzug)

Bei Güterzügen ist grundsätzlich die 
Bremsstellung einzustellen, die im Fahrplan
angegeben ist. Steht im Fahrplan die 
Bremsstellung R/P ist die Bremsstellung
P einzustellen. Eine wirksamere 
Bremsstellung wird durch das 
Eisenbahnverkehrsunternehmen
bekanntgegeben.

Steht im Fahrplan die Bremsstellung G, darf 
die Bremsstellung P unter Beachtung
der Regeln für Güterzüge in Bremsstellung 
P eingestellt werden.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101Z01, Abschnitt 2 Absatz 5 f
(Bremsstellung Güterzug)

…
f) Güterzug mit einzustellender 
Bremsstellung P und mit einem Gewicht des
Wagenzuges über 1200 t:

An den an der Spitze laufenden arbeitenden 
Triebfahrzeugen und an den ersten fünf 
Fahrzeugen des Wagenzuges
….

Aufnahme Hinweis: 
Diese Einstellung wird auch als „lange Lok“ 
bezeichnet.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101Z01, Abschnitt 2 Absatz 5 g
(Bremsstellung Güterzug)

Güterzüge mit einzustellender 
Bremsstellung P mit einem Gewicht des
Wagenzuges über 1600 t:

Die Bremsstellung P darf bei Zügen mit 
einem Gewicht des Wagenzuges
über 1600 t nur eingestellt werden, wenn
 sich keine Gelenkwagen im Zug befinden,
 sich keine Wageneinheiten, die aus 

Fahrzeugen mit Einzelradsätzen gebildet 
sind und betrieblich nicht getrennt werden 
können (kurzgekuppelte Wagen mit 
Einzelradsätzen), im Zug befinden

und wenn…

915.0101Z01, Abschnitt 2 Absatz 5 g
(Bremsstellung Güterzug)

Güterzüge mit einzustellender 
Bremsstellung P mit einem Gewicht des
Wagenzuges über 1600 t:

Die Bremsstellung P darf bei Zügen mit 
einem Gewicht des Wagenzuges
über 1600 t nur eingestellt werden, wenn
 sich keine Gelenkwagen und keine 

Wageneinheiten, die aus Fahrzeugen mit 
Einzelradsätzen gebildet sind und 
betrieblich nicht getrennt werden können 
(kurzgekuppelte Wagen mit 
Einzelradsätzen), im Zug befinden

und wenn…
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0101Z01, Abschnitt 2 Absatz 5 g
(Bremsstellung Güterzug)

 bei einem Gewicht des Wagenzuges 
zwischen 1601 t und höchstens 2500 t 
ausschließlich Fahrzeugen2) mit einem 
Gesamtgewicht von mindestens 32 t,

 bei einem Gewicht des Wagenzuges 
zwischen 2501 t und höchstens 4000 t 
ausschließlich Fahrzeugen2) mit einem 
Gesamtgewicht von mindestens 40 t,

eingestellt sind.

2) Bei Wageneinheiten, die aus mehreren im Betrieb nicht 
trennbaren Teilen bestehen, ist jeder Teil wie ein 
einzelnes Fahrzeug zu betrachten.

915.0101Z01, Abschnitt 2 Absatz 5 g
(Bremsstellung Güterzug)

 bei einem Gewicht des Wagenzuges 
zwischen 1601 t und höchstens 2500 t 
ausschließlich Wagen mit einem 
Gesamtgewicht von mindestens 32 t2)

 bei einem Gewicht des Wagenzuges 
zwischen 2501 t und höchstens 4000 t 
ausschließlich Wagen mit einem 
Gesamtgewicht von mindestens 40 t, 2) 

eingestellt sind.

2) Bei Wageneinheiten, die aus mehreren im Betrieb 
nicht trennbaren Teilen bestehen, ist jeder Teil wie ein 
einzelnes Fahrzeug zu betrachten.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0102 -Begriffserläuterungen zu den 
Arbeits- und Prüfschritten bei 
Bremsproben an lokbespannten Zügen –

 Abschnitt 1 Absatz 5 (Lösezustand nach 
dem Füllen feststellen

 Abschnitt 1 Absatz 6 (Dichtheit prüfen)

 Abschnitt 1 Absatz 8 (Bremszustand 
feststellen)

 Abschnitt 1 Absatz 10 (Lösezustand 
feststellen)

Präzisierung der Regel durch Einfügen des 
Wortes „Volle Bremsprobe ohne separaten
Zustandsgang“ bzw. „Volle Bremsprobe mit 
separatem Zustandsgang“
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):



Neuerungen 915.0103A01 und 915.0104A01 zum 
14.12.2025
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0103A01 
Volle Bremsprobe an lokbespannten 
Güterzügen, die in der Bremsstellung G, 
P oder R gefahren werden

915.0104A01 
Vereinfachte Bremsprobe an 
lokbespannten Güterzügen, die in der
Bremsstellung G, P oder R gefahren 
werden

Redaktionelle Präzisierung der vorhandenen 
Regel, da z. B. Lokzüge betrieblich als 
Güterzüge verkehren können, dies aber 
natürlich in der wirksamsten Bremsstellung 
(also ggf. auch R) erfolgen soll.

915.0103A01
Volle Bremsprobe an lokbespannten 
Güterzügen, die in der Bremsstellung G 
oder P gefahren werden

915.0104A01 
Vereinfachte Bremsprobe an 
lokbespannten Güterzügen, die in der
Bremsstellung G oder P gefahren werden
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0104A21 
Vereinfachte Bremsprobe vor 
Rangierfahrten
Redaktionelle Präzisierung der Arbeits- und 
Prüfschritte

 Bremszustand an einer Bremse hinter der 
Kuppelstelle feststellen

 Lösezustand nach dem Füllen an einer 
Bremse hinter der Kuppelstelle feststellen

im Kontext zum bisherigen Arbeits- und 
Prüfschritt

 Lösezustand nach dem Füllen an einer 
Bremse hinter der Kuppelstelle
feststellen.
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0104A21 
Vereinfachte Bremsprobe vor 
Rangierfahrten
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Regel ab 14.12.2025 (neu):Regel 11.12.2022 (alt):

915.0107A04 -Kurzbezeichnungen der 
Bremse
Abschnitt 1 Absatz 8 (Sondereinrichtungen)

• für „NBÜ 2004“ nach UIC 541-6 mit 
Steuerung über 9-adrige Steuerleitung 
(Dauerbefehl NBÜ auf Ader 1)

915.0107A04 -Kurzbezeichnungen der 
Bremse
Abschnitt 1 Absatz 8 (Sondereinrichtungen)

• Notbremsüberbrückung mit 
fahrzeuginterner Bremssteuerung



915.01 - Akt. 10; Allgemeines

915.0101 – 915.0312; Modulübersicht

Sektorabfrage zur VDV-Schrift 757

Beispiel: Sichern mittels Festhaltekraft

DB Systemtechnik GmbH | Matthias Kölling | 09-2025

Zusammenwirken Mbr/vorh. Brh/ 
Geschwindigkeit

BrevoApp -Vorstellung

915.01 - Akt. 11; Allgemeines

915.01 – Akt. 11; Regelwerksänderungen



Sichern gegen unbeabsichtigte Bewegung 
- mittels Festhaltekraft -
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Zum 11.12.2022 werden branchenweit die Regeln zum Sichern gegen unbeabsichtigte Bewegung die 
Festhaltekraft eingeführt.

 Es folgt nun ein Beispiel des Schallmesszuges DB Systemtechnik:



Beispiel: Schallmesszug

63 80 99-91007-463 80 99-95015-363 80 99-95011-2 91 80 6182-506-5
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35 kN12 kN 6 kN

8 t

63 80 99-91007-463 80 99-95015-363 80 99-95011-2 91 80 6182-506-5

Bei gleichzeitiger Anschrift von Festhaltekraft in kN und 
Handbremsgewicht in t ist die Festhaltekraft in kN zu 

verwenden.

Ist die Festhaltekraft in kN nicht angeschrieben, so muss 
diese nach folgender Vorgabe ermittelt werden:

1 kN Festhaltekraft = 1 t Handbremsgewicht

12 t 7 t

Beispiel: Schallmesszug
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Festhaltekraft 
BR 182 
35 kN

Festhaltekraft 
Schallmesszug 
mit BR 182 
61 kN

Festhaltekraft   
Tfz 192/193 
56 kN

Festhaltekraft 
BR 101 
40 kN
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Das EVU kann für den vorher dargestellten Zug mit einem Gewicht von 236 t 
ergänzende Werte bekanntgeben, nur wie?

Lösung?
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Auszug: Unternehmer-Regel 915.1101A01
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Das EVU kann für den vorher dargestellten Zug mit einem Gewicht von 236 t 
ergänzende Werte bekanntgeben, nur wie?

Festhaltekraft 
Schallmesszug 
mit BR 182 
61 kN
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915.01 - Akt. 10; Allgemeines

915.0101 – 915.0312; Modulübersicht

Sektorabfrage zur VDV-Schrift 757

Beispiel: Sichern mittels Festhaltekraft

DB Systemtechnik GmbH | Matthias Kölling | 09-2025

Zusammenwirken Mbr/vorh. Brh/ 
Geschwindigkeit

BrevoApp -Vorstellung

915.01 - Akt. 11; Allgemeines

915.01 – Akt. 11; Regelwerksänderungen
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Angaben im Fahrplan ICE 2, 12 MW
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Auszug Dauerbremszettel ICE 2
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Auszug Grundbremstafel für 1000 m Bremsweg
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Auszug Streckenbremstafel 1000 m Bremsweg
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Auszug Blattfahrplan ICE 2



915.01 - Akt. 10; Allgemeines

915.0101 – 915.0312; Modulübersicht

Sektorabfrage zur VDV-Schrift 757

Beispiel: Sichern mittels Festhaltekraft
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Zusammenwirken Mbr/vorh. Brh/ 
Geschwindigkeit

BrevoApp -Vorstellung

915.01 - Akt. 11; Allgemeines

915.01 – Akt. 11; Regelwerksänderungen
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Link zur BrevoApp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Brevo



Festhaltekraft – Güterwagen mit CFCB  - 1 DG mit Handbremse
Anschrift  - Werte Min. / Max. 

1

* RundungFesthaltekraft = Gesamtklotzkraft kN * Reibwert K/LL 129,82* 0,2 = 25,964 kN – Max. 𝐹௣௔௥௞ = 𝐹஻ ∗ 𝜇௦௧

Festhaltekraft aus Haftwert
𝐹௉௔௥௞ = (𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 ∗ 9,81 ∗ 0,12)/2

Liegt die berechnete Festhaltekraft höher, dann ist nur die der maximalen Haftwertbeanspruchung 
entsprechende Festhaltekraft anrechenbar.

Festhaltekraft [kN]*Gesamtmasse [t]
10,5  (Min)17, 9

14,725
17,730
20,635
23,540

25,9 (Max)44
26,545
29,450
32,455
35,360
38,365
41,270
44,175
47,180
50,085
53,090




